
Öffentliche Bekanntmachung 

 

 
 
 

 

Absicht der Einziehung von  
Verkehrsflächen im Stadtgebiet Aachen 

 
Teilfläche der Sommerfeldstraße im Bereich der heutigen Hs. Nr. 20  
 
 
Die Stadt Aachen beabsichtigt in ihrer Eigenschaft als Straßenbaubehörde und Trägerin der Straßen-
baulast, eine Teilfläche der Sommerfeldstraße im Bereich der heutigen Hs. Nr. 20 (Gemarkung 
Laurensberg, Flur 24, Flurstück 391 tlw.) als öffentliche Verkehrsfläche einzuziehen. 
 
Im Bereich des jetzigen 2. Sammelbaus Maschinenwesen an der Sommerfeldstraße soll durch den 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen NRW (BLB) der Forschungsbau CDVP 
der RWTH Aachen umgesetzt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der Grunderwerb einer 
Teilfläche der Sommerfeldstraße durch den BLB NRW erforderlich. 
 
Die RWTH Aachen ist im Erweiterungsgebiet Melaten und dem benannten Teilbereich der Sommerfeld-
straße der einzige Anlieger und als bedeutender Arbeitgeber ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für den 
Standort Aachen. Es liegen insofern überwiegend Gründe des öffentlichen Wohles vor, die eine 
Einziehung einer Teilfläche der Sommerfeldstraße begründen. 
 
Die o.g. Teilfläche der Sommerfeldstraße soll daher nach § 7 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355) und den seither ergangenen Änderungen 
eingezogen werden. 
 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs.4 StrWG NW öffentlich bekannt gemacht. Eine 
Karte mit der Darstellung der betroffenen Straßenfläche wird beim Fachbereich Geoinformation und 
Bodenordnung der Stadt Aachen, Lagerhausstraße 20, Verwaltungsgebäude Am Marschiertor, Zimmer 
342, während folgender Servicezeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten:  
 
montags bis donnerstags  von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
freitags     von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 
Einwendungen gegen die Absicht der Einziehung können innerhalb von 3 Monaten nach dieser 
Bekanntmachung beim Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Fachbereich Geoinformation und 
Bodenordnung, Lagerhausstraße 20, 52058 Aachen, schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt 
werden. 
 
 
Aachen, den 23.11.2017 
 
          Im Auftrag  
 
 
       Norbert Preuth 


